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Die Ermittlung eines Überschwem-
mungsgebietes

Überschwemmungsgebiete werden 
größtenteils mit hydraulischen Mo-
dellberechnungen ermittelt. In die 
Modellierung gehen die Abflusswerte 
der Gewässer, Gewässerprofile, ein di-
gitales Geländemodell und die Landnut-
zung ein. Die Ergebnisse werden mit 
gemessenen Wasserständen oder den 
Ausmaßen vergangener Hochwasser 
abgeglichen.

Vom Überschwemmungsgebiet zum 
Hochwasserrisikomanagement

Für die Überschwemmungsgebiete, die 
im IÜG dargestellt sind, werden Karten 
erarbeitet, aus denen ersichtlich wird, 
welche Schäden bei einem Hochwas-
ser entstehen können (Hochwasserge-
fahren- und -risikokarten). Anhand der 
Karten werden Management-Pläne zur 
Verringerung dieser Schäden erstellt.

Der erste in Bayern veröffentlichte 
Management-Plan ist der „Hochwas-
serrisikomanagement-Plan Main“.

Informationsquellen

Überschwem-
mungsgefährdete 
Gebiete, Hochwas-
serrisiko

Informationsdienst Überschwem-
mungsgefährdete Gebiete (IÜG):
www.iug.bayern.de

Informationen zu Hochwassergefahr,
Hochwasserrisiko und Hochwasser- 
risikomanagement
www.lfu.bayern.de: Wasser > Hochwas-
ser

Hochwasserrisikomanagement-Plan 
Main:
www.hopla-main.de

Weitere LfU-
Informations- und 
Warndienste zu 
Naturgefahren

Gewässer, Wehr 
und Uferbereich –  
nachgebildet in ei-
nem hydraulischen 
Modell

Hochwassernachrichtendienst:  
www.hnd.bayern.de

Informationsdienst  
Alpine Naturgefahren:
www.ian.bayern.de

Lawinenwarndienst:
www.lawinenwarndienst-bayern.de

Niedrigwasserinformationsdienst:
www.nid.bayern.de
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Überschwemmungsgefährdete
Gebiete – der Infodienst IÜG

Die blaue Schraffur 
kennzeichnet ein 
„festgesetztes“ 
Überschwem-
mungsgebiet, die 
symbolisierte Pe-
gellatte eine Stelle 
an der laufend der 
Wasserstand ge-
messen wird  
(Pegelstandort).

Mit zwei Klicks 
können Sie das 
Amtsblatt zur Fest-
setzung oder die 
Wasserstände des 
Pegels abrufen.

Überschwemmungen sind ein natürliches 
Ereignis. Bei starken Niederschlägen 
können Bäche und Flüsse über die Ufer 
treten und angrenzende Bereiche, die 
Auen, überfluten. Weil viele der natürli-
chen Überflutungsflächen bebaut oder 
vom Menschen genutzt sind, entstehen 
dabei regelmäßig Schäden.

IÜG – Informationsdienst  
Überschwemmungsgefährdete Gebiete

Die Karten des IÜG zeigen,
•  wo die Überflutungsgefahr hoch  

eingeschätzt wird,
•  ob gefährdete Bereiche bebaut sind und
•  wo die Nutzung aufgrund amtlicher Be-

stimmungen eingeschränkt ist.

Mit Hilfe dieser Karten können Sie das 
Hochwasserrisiko an Ihrem Wohnort 
beurteilen und Vorsorge-Maßnahmen 
treffen.

Den IÜG finden Sie im Internet unter  
www.iug.bayern.de, Informationen zur 
individuellen Hochwasser-Vorsorge unter
www.lfu.bayern.de: Wasser > Hoch-
wasser.

Welche Informationen
kann ich abrufen?

Im IÜG werden die Überflutungsflächen 
nach ihrem rechtlichem Status unter-
schieden:
• festgesetzte  Überschwemmungs- 

gebiete
• vorläufig  gesicherte Überschwem-

mungsgebiete
• weitere  ermittelte Überschwem-

mungsgebiete mit unterschiedlichen 
Eintrittswahrscheinlichkeiten

Festgesetzt sind Überschwemmungsge-
biete, sobald für sie Rechtsverordnungen 
erlassen wurden. Darin werden die fachli-
chen Grundlagen für die Abgrenzung des 
Überschwemmungsgebietes und Nut-
zungsbeschränkungen (z. B. für die Aus-
weisung von Bauflächen) dargelegt.

Vorläufig gesicherte Überschwemmungs-
gebiete befinden sich im Prozess der 
amtlichen Festsetzung.

Zusätzlich werden weitere Überschwem-
mungsgebiete dargestellt, die zur Veran-
schaulichung von häufigen, mittleren oder 
extremen Hochwasserereignissen dienen. 

Über unseren 
Online-Dienst IÜG 
können Sie sich 
von Überschwem-
mung bedrohte 
Gebiete Bayerns 
anzeigen lassen.

Ermitteltes Über-
schwemmungsge-
biet: Je häufiger 
eine Fläche über-
flutet wird, desto 
dunkler der Blauton.

Beim Hintergrund 
können Sie zwi-
schen Luftbild, 
topografischer Karte 
und digitaler Flurkar-
te wählen.

Überschwemmtes 
Gewerbegebiet – 
Beispiel für eine 
unverträgliche  
Auennutzung

Drei „Typen“ von 
Überschwem-
mungsgebieten

Ziel der Festsetzung 
durch Rechtsverord-
nung: Schäden ver-
hindern durch ange-
passte Nutzung. 

Zu den Karteninhalten können Sie  
ortsspezifische Informationen abrufen:

• V erordnungen zu festgesetzten 
und Bekanntmachungen zu vor-
läufig gesicherten Überschwem-
mungsgebieten

• das  für die Ermittlung des Über-
schwemmungsgebietes zuständige 
Wasserwirtschaftsamt

• aktuelle  Wasserstände und Was-
serstandsvorhersagen des Hoch-
wassernachrichtendienstes (HND)


